
Konformitätsbewertung im CRA 

Modul A: Interne Fertigungsprotokolle 
Standardprodukte: Selbsterklärung 
Wichtige Produkte der Klasse 1: Selbsterklärung anhand 
harmonisierter Europäischer Normen (hEN) (falls vorhanden) 

+ Modul C: Interne Fertigungskontrolle
Wichtige Produkte der Klasse 2: Baumuster 
wird von der KBS1 geprüft und abgenommen

Selbsterklärung anhand des nach
Modul B abgenommenen Baumusters+ Wichtige Produkte der Klasse 1: 

falls hEN nicht verfügbar 

Wichtige Produkte der Klasse 2: Qualitätssicherungssystem wird von der 
KBS1 geprüft und abgenommen 
Wichtige Produkte der Klasse 1:  falls hEN nicht verfügbar 

1 Konformitätsbewertungsstelle. 
2 Bis dahin fallen die kritischen Produkte in die Gruppe der wichtigen Produkte der Klasse 2. 

Hinweis:  
Eine Konformitätsbewertung mittels Modul B+C oder Modul H ist auch möglich, wenn harmonisierte 
Europäische Normen vorhanden sind oder Standardprodukte unter die Selbsterklärung fallen. 

Konformitätsvermutung über Nachweis der Zertifzierung. 
Die Zertifzierung für jedes kritische Produkt muss erst über nachgelagerte Rechtsakte 
in Kraft gesetzt werden, um die Anforderungen an die Zertifzierung festzulegen.² 
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Modul B: Baumusterprüfung 

Modul H: Umfassende Qualitätssicherung 

Zertifzierung nach einem Cybersecurity-Act-Schema 

Cyber Resilience Act –– CRA

Wie werden Produkte 
klassifiziert und welche 
Arten von Konformitäts-
nachweisen gibt es?
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Welcher Produktklasse 
wird mein Produkt zugeordnet? 
In den Anhängen III und IV des Cyber Resilience Acts werden Produkte den jeweiligen Produkt-
klassen zugeordnet. Die Zuordnung der Produkte ist entscheidend für die Wahl der Konformitäts-
prüfung. Details zu den Produktklassen stehen in den Technischen Beschreibungen der Kategorien 
wichtiger und kritischer Produkte.1 

Kritische Produkte: 
z. B. Hardwaregeräte mit Sicherheitsboxen, 
Smartcards einschließlich Secure Elements 

Wichtige Produkte Klasse 2: 
z. B. Firewalls, manipulationssichere 
Mikroprozessoren 

Wichtige Produkte Klasse 1: 
z. B. Passwortmanager, Sprachassistenten 
im Smarthome, Spielzeug mit Internetverbindung 

Standardprodukte: 
z. B. Smartphones, Steuererklärungssoftware 
oder Saugroboter, Airtag 

1 Zum Zeitpunkt der Erstellung des Flyers befanden sich die Technischen Beschreibungen im Gesetzgebungsverfahren.
  Die Europäische Kommission plant diese bis Ende 2025 im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen. 

CRA – jetzt schon mitdenken! 

Weitere Informationen 
und ein FAQ gibt es auf der 

BSI-Webseite zum CRA 

Informationen zur  
Technischen Richtlinie 

Bitte beachten Sie, dass die hier gegebenen Hinweise 
nur zu Informationszwecken dienen und nicht als 
Rechtsberatung gedacht sind. Der Rechtstext des CRA 
hat Vorrang vor den hier gegebenen Erläuterungen. 
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